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Berlin, 10.02.2023 

Genehmigtes Protokoll der 14. o. Sitzung des Prüfungsausschusses 
des Institutsrats der SETUB am 09. Februar 2023, Präsenz und Zoom-
Meeting 

Beginn:14:05 Uhr 

Ende: 15:05 Uhr 

Protokoll: Anke Zeiler-Albrecht 

Anwesende: 

HL Prof. D. S. Bartsch 

Prof. Dr. V. Schmid (ab 14:15 Uhr) 

Prof. Dr. Schrader 

AM Frau Dr. Muster 

 Frau Grundmann 

Stud Frau C. Atmaca 

 Herr Krauseneck 

  

 

Tagesordnung für die 14 o. Sitzung des Prüfungsausschusses der SETUB am  

09. Februar 2023 

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung der 14. o. Sitzung 

TOP 3 Protokoll der 13. ordentlichen Sitzung wurde ohne Änderungen genehmigt (E-Mail vom 

08.11.2022) 

TOP 4 Beschluss der Prüfer*innenliste Arbeitslehre 

TOP 5 Berichte 

5.1 Bericht zur Arbeit des Prüfungsausschusses seit April 2022 

5.2 Bericht der Studiendekanin Arbeitslehre, Frau Dr. Muster, zum Stand Modulabschlussprüfung 

im Modul BA-P 0 

5.3 Information zu Studienabschluss und Übergang in den Vorbereitungsdienst im August 2023: 

Brief des Prüfungsausschusses mit Hinweis auf Fristen  

TOP 6 Verschiedenes 

6.1 Ausführliches Attest nach der dritten Fristverlängerung mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
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TOP 1 

 

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Frau Professorin Bartsch begrüßt die anwesenden und die über das Videokonferenz-Tool Zoom 

zugeschalteten Mitglieder, eröffnet die 14. o. Sitzung des Prüfungsausschusses und stellt die Be-

schlussfähigkeit fest. Es sind zunächst vier stimmberechtigte Mitglieder anwesend (1. Beschluss, 

ab 14:15 Uhr fünf Stimmberechtigte). 

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung für die 14. o. Sitzung wird ohne Änderungen angenommen. 

Beschluss 1/14/09.02.2023      Abstimmung: 4:0:0 

TOP 3 

 

 

Protokoll der 13. ordentlichen Sitzung  

Das Protokoll der 13. ordentlichen Sitzung ist im Umlaufverfahren bereits im November 2022 ge-

nehmigt worden.  

TOP 4 

 

Beschluss der Prüfer*innenliste Arbeitslehre 

Die Prüfer*innenliste mit den Prüfungsberechtigten für die Begutachtung von Bachelor- und Mas-

terarbeiten in der Fachwissenschaft Arbeitslehre wird genehmigt.  

Sie wird aber mit der Bitte um eine Korrektur an den Institutsrat des IBBA zurückgereicht werden. 

Beschluss PA 2/14/09.02.2023     Abstimmung: 5:0:0 

TOP 5 

5.1 

Berichte 

Bericht zur Arbeit des Prüfungsausschusses seit April 2022 

Den Mitgliedern werden zwei Berichte (SoSe 2022 und WS 2022-23 bis dato) von Frau Zeiler-

Albrecht über Anzahl und Art der im Prüfungsausschuss bearbeiteten Vorgänge präsentiert 

(Tischvorlage in den Anlagen 1 und 2 ) und Rückfragen beantwortet.  

Erläuterung zur Genehmigung der Anmeldung von Masterarbeiten ohne das Vorliegen der erfor-

derlichen Voraussetzungen: Entsprechend einem Beschluss des Prüfungsausschusses aus 

2017, können Masterstudierende ihre Abschlussarbeiten mit nur 50 LP anmelden, wenn sie das 

Praxissemester bereits abgeschlossen haben und nur die rund 30 LP aus dem Praxissemester 

fehlen. 

5.2 Bericht der Studiendekanin Arbeitslehre, Frau Dr. Muster, zum Stand Modulabschlussprü-

fung im Modul BA-P 0 

Frau Dr. Muster berichtet in ihrer Funktion als Studiendekanin, dass der IR der SETUB auf Emp-

fehlung der Ausbildungskommission einen Beschluss zur Anpassung der Prüfung im Modul BA-

P0 gefasst hat. Die Modulverantwortlichen hätten sich bereit erklärt, die Empfehlung der AK um-

zusetzen. Es seien viele Gespräche geführt und eine Arbeitsgruppe „P 0“ sei ins Leben gerufen 

worden, die bereits einmal getagt habe. Frau Dr. Muster berichtet weiter von einer Beschwerde, 

die im Vizepräsidium und der Senatsverwaltung eingegangen sei. Es gebe bereits eine Bitte um 

Stellungnahme dazu von der Senatsverwaltung. Der AStA habe einen Rechtsanwalt mit einer 

Stellungnahme beauftragt, die der Arbeitslehre vorliegt. Professor Schrader als Studiengangsver-

antwortlicher und Frau Dr. Muster als Studiendekanin stimmen sich über Umgang mit und Reak-

tion auf das Gutachten zur Prüfung im Modul P 0 durch Herrn Stoll (IfE) und die Kritikpunkte 

durch den Rechtsanwalt ab. Für den Prüfungsausschuss besteht kein Handlungsbedarf. 

5.3 Information zu Beschluss der Prüfer*innenliste Arbeitslehre Studienabschluss und Über-

gang in den Vorbereitungsdienst im August 2023: Brief des Prüfungsausschusses mit Hin-

weis auf Fristen 

Frau Professorin Bartsch und Frau Zeiler-Albrecht stellen den Brief des Prüfungsausschusses 

zum Übergang in den Vorbereitungsdienst vor, der halbjährlich an alle Studierenden in einem 

Masterstudiengang im 3. und allen höheren Fachsemestern versendet wird, sobald die Senats-

verwaltung die verlängerten Nachreichfristen bekannt gegeben hat.  
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Frau Professorin Bartsch schließt die 14. ordentliche Sitzung des Prüfungsausschusses um 15:05 Uhr. 

TOP 6 Verschiedenes 

Frau Professorin Bartsch und Frau Zeiler-Albrecht berichten, dass es sinnvoll ist, bei Fristverlän-

gerungen für Abschlussarbeiten mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach der dritten Verlänge-

rung von den Studierenden ein ärztliches Attest nach dem Beispiel des Formulars der TU Berlin 

zu verlangen (ohne Diagnose). Der Prüfungsausschuss habe gute Erfahrungen damit gemacht. 

Die Notwendigkeit, bei einer länger andauernden Erkrankung immer wieder eine Ärztin / einen 

Arzt aufzusuchen, entfällt, wenn ein aussagekräftiges Attest für einen längeren Zeitraum ausge-

stellt wird und dem Prüfungsausschuss vorgelegt werden kann. 

Professor Schrader regt an, dass der Prüfungsausschuss die betroffenen Gutachter*innen bei 

Verlängerungen von vier Wochen und mehr informiert. Es erfolgt bisher keine Mitteilung der 

neuen Abgabefristen an die Gutachter*innen. 

Frau Dr. Muster übermittelt dem Prüfungsausschuss den Wunsch einiger Lehrender, mehr über 

die Regularien und Kriterien für die Erteilung von Nachteilsausgleichen durch den Prüfungsaus-

schuss zu erfahren. 

  


